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1 Vorbemerkung 

Mit Einführung von BASIS1 im Jahr 2000 hat sich die Methodik der Datenaufbereitung 

bei den laufenden Bevölkerungsstatistiken bundeseinheitlich geändert. Der vorlie-

gende Erhebungsvergleich gibt einen Überblick zu den Folgen dieser Veränderungen 

für die Statistik der Geburten.  

 

                                            
1 Bevölkerungsstatistik – Automatisiertes Steuerungs- und Informations-System 
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2 Vergleich der beiden Erhebungen 

2.1 Unterschiede zwischen den beiden Erhebungen 

Seit dem 1. Januar 2000 werden die Daten für die Statistik der Geburten bundesein-

heitlich mit dem Programm BASIS aufbereitet. Seit dem ist mit einigen Merkmalen 

eine tiefer gehende Auswertung möglich. Für Kinder nicht miteinander verheirateter 

Eltern werden seit dem Berichtsjahr 2000 auch Angaben zum Vater erhoben, wenn 

die Eltern nicht miteinander verheiratet sind. Da dies freiwillig geschieht liegen bei 

nicht miteinander verheirateten Eltern die Angaben zum Vater nicht in sämtlichen Fäl-

len vor. 

2.2 Neue Ausprägungen und Merkmale in der Erhebung 2000 

Berichtsjahr 1999 Berichtsjahr 2000 

EF05 Standesamt 

- nicht für alle Bundesländer belegt - Standesamt in Deutschland in dessen Zuständigkeits-
bereich die Geburt stattgefunden hat. Die Ausprägun-
gen der achtstelligen Schlüsselnummern sind der Datei 
"Standesamtschlüssel.xls" zu entnehmen. 

EF11 Einzel- oder Mehrlingsgeburt 

Anzahl der bei der Geburt entbundenen Kinder und 
deren Verteilung bei Mehrlingsgeburten nach dem 
Geschlecht 

0 = Einzelgeburt                                

1 = Zwillinge: 2 Knaben  

2 = Zwillinge: 2 Mädchen 

3 = Zwillinge: Knabe und Mädchen 

4 = Drillinge: 3 Knaben 

5 = Drillinge: 3 Mädchen                                     

6 = Drillinge: 2 Knaben und 1 Mädchen 

7 = Drillinge: 2 Mädchen und 1 Knabe 

8 = vier und mehr Kinder 

 

 

 

Anzahl der bei der Geburt entbundenen Kinder 
 

 

 

1 = Einzelgeburt 

2 = Zwillingsgeburt 

3 = Drillingsgeburt 

n = ... 
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Berichtsjahr 1999 Berichtsjahr 2000 

EF12 Mehrlingskennung für Knaben 

- nicht belegt - Anzahl der bei einer Mehrlingsgeburt entbundenen 
Knaben 

EF13 Mehrlingskennung für Mädchen 

- nicht belegt - Anzahl der bei einer Mehrlingsgeburt entbundenen 
Mädchen 

EF15 Eltern miteinander verheiratet / nicht verheiratet 

Ein Kind, das nach Eingehen der Ehe oder bis zu 302 
Tagen nach Auflösung der Ehe geboren wurde, galt bis 
zum 30.06.1998, unbeschadet der Möglichkeit einer 
späteren Anfechtung der Ehelichkeit, als ehelich. Seit 
01.07.1998 sind die Begriffe „eheliches Kind“ bzw. 
„nichteheliches Kind“ aus der Gesetzessprache ent-
fernt. Als Kind miteinander verheirateter Eltern gilt seit 
dem 1. Juli 1998 ein Kind von Eltern, die zum Zeitpunkt 
der Geburt miteinander verheiratet sind oder das bis 
300 Tage nach Auflösung der Ehe durch Tod geboren 
wird. Wird ein Kind nach Auflösung der Ehe durch 
Scheidung geboren, so gilt es – unabhängig vom Ab-
stand zwischen Scheidung und Geburt – als Kind nicht 

miteinander verheirateter Eltern. 

1 = Eltern miteinander verheiratet 

2 = Eltern nicht miteinander verheiratet 

Als Kind miteinander verheirateter Eltern gilt ein Kind 
von Eltern, die zum Zeitpunkt der Geburt miteinander 
verheiratet sind oder das bis 300 Tage nach Auflösung 
der Ehe durch Tod geboren wird. Wird ein Kind nach 
Auflösung der Ehe durch Scheidung geboren, so gilt es 
– unabhängig vom Abstand zwischen Scheidung und 
Geburt – als Kind nicht miteinander verheirateter El-
tern. 
 

 

 

 

 

 

1 = Eltern miteinander verheiratet 

2 = Eltern nicht miteinander verheiratet 

EF17 Wievieltes Kind dieser Ehe 

1 = erstes Kind 

2 = zweites Kind 

... 

9 = neuntes Kind oder höher 

1 = erstes Kind 

2 = zweites Kind 

... 

n = n-tes Kind 

EF22 Religionszugehörigkeit des Vaters 

1 = Evangelische Kirche in Deutschland                               

2 = Evangelische Freikirchen  

3 = Römisch kath. Kirche einschl. unierter Riten 

4 = Ostkirchen 

5 = Altkatholische Kirche und verwandte Gruppen 

6 = Christlich orientierte Sondergemeinschaften 

7 = Jüdische Religionsgemeinschaft 

8 = Andere Volks- und Weltreligionen 

9 = Freireligiöse u. Weltansch.-Gemeinschaften 

- = Gemeinschaftslose 

0 = ungeklärt oder ohne Angabe                                                               

Ausprägungen siehe Datei "ReligionSchlüssel.xls“ 
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Berichtsjahr 1999 Berichtsjahr 2000 

EF23 Religionszugehörigkeit der Mutter 

1 = Evangelische Kirche in Deutschland                               

2 = Evangelische Freikirchen  

3 = Römisch kath. Kirche einschl. unierter Riten 

4 = Ostkirchen 

5 = Altkatholische Kirche und verwandte Gruppen 

6 = Christlich orientierte Sondergemeinschaften 

7 = Jüdische Religionsgemeinschaft 

8 = Andere Volks- und Weltreligionen 

9 = Freireligiöse u. Weltansch.-Gemeinschaften 

- = Gemeinschaftslose 

0 = ungeklärt oder ohne Angabe                                                             

Ausprägungen siehe Datei "ReligionSchlüssel.xls“ 

EF24 Staatsangehörigkeit des Kindes 

- nicht belegt - Ausprägungen siehe Datei  
„Gebiete_u_Staatsangeh.xls“ 

 

EF40 Ehedauer in Monaten 

- nicht belegt - 
 

EF49 Alter der Mutter in Monaten 

- nicht belegt - 
 

EF44 Wohngemeinde der Mutter - Kreisname 

- nicht belegt - Klartextangabe des Kreises bzw. der kreisfreien Stadt 
in dem die Mutter nach § 12 Abs. 2 MRRG ihren 
Hauptwohnsitz hat 

EF46 Wohngemeinde der Mutter - Gemeindename 

- nicht belegt - 
Klartextangabe der Gemeinde in der die Mutter nach § 
12 Abs. 2 MRRG ihren Hauptwohnsitz unterhält 

EF51 Alter des Vaters in Monaten 

- nicht belegt -  

EF53 Heiratsalter der Mutter in Monaten 

- nicht belegt -  
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2.3 Liste der konstant gebliebenen Merkmale 

 

EF01 Berichtsmonat 

EF02 Berichtsjahr 

EF06 Wohngemeinde der Mutter 

EF06U1 Bundesland 
EF06U2 Regierungsbezirk  
EF06U3 Kreis  
EF06U4 Gemeindeschlüssel  

EF08 Lebend- oder Totgeburt 

EF09 Geschlecht 

EF10 Datum der Geburt 

EF10U1 Tag der Geburt 
EF10U2 Monat der Geburt 
EF10U3 Jahr der Geburt 

EF11 Einzel- oder Mehrlingsgeburt 

EF14  Geburtenfolge innerhalb einer Mehrlingsgeburt 

EF15 Legitimität 

EF16 Datum der Eheschließung 

EF16U1 Tag der Eheschließung 
EF16U2 Monat der Eheschließung 
EF16U3 Jahr der Eheschließung 

EF17 Wievieltes Kind dieser Ehe 

EF18 Totgeborene in dieser Ehe 

EF19 Datum der vorangegangenen Geburt 

EF19U1 Tag der vorangegangenen Geburt 
EF19U2 Monat der vorangegangenen Geburt 
EF19U3 Jahr der vorangegangenen Geburt 

EF20 Geburtsdatum des Vaters 

EF20U2 Geburtsmonat des Vaters 
EF20U3 Geburtsjahr des Vaters 

EF21 Geburtsdatum der Mutter 

EF21U2 Geburtsmonat der Mutter 
EF21U3 Geburtsjahr der Mutter 

EF22 Religionszugehörigkeit des Vaters 

EF23 Religionszugehörigkeit der Mutter 

EF25 Staatsangehörigkeit des Vaters 

EF26 Staatsangehörigkeit der Mutter 

EF27 Erwerbstätigkeit der Mutter 

EF28 Geburtsgewicht des Kindes 

EF29 Körperlänge des Kindes bei Geburt 
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EF35 Alter der Mutter in Jahren 

EF36 Alter des Vaters in Jahren 

EF37 Heiratsalter der Mutter in Jahren 

EF38 Geburtenabstand in Monaten 

EF39 Ehedauer in Jahren 
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